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Reglement der SChweizerischen.Kdmmissiéh-fﬁr-PolarforSchungf(SK?)

fovad
[

_I._Stﬁﬁutﬁund'ordénisaéion

Die "SChW@lZGKlSChe Komm1331on fur Polarforschung"- im fol—
genden SKP genannt, 1ist ein gemelnsames w1ssenschaftllches
Organ :der Schwelzerlschen “Naturforschenden = Gesellschaft_
(SNG), der Schwelzerlschen Akademze der Gelstesw1ssenschafaﬁ
ten (SAGW) und der Schwelzerlschen Akademle der Technlschenﬁ
wlssenschaften (SATW) - : %

Dle-»SKP hat-hhochstens 12 Dﬁtgiieder Dlese vertreten jene
Teilgebiete . der: Naturwissenschaften, Gexstesw1ssenschaftan
und technlschen wlssenschaften, die einen Bezug zur Polarfor-
schung haben.  Die “SKP kann Drlttpersonen zur Tellnahme an
1hren Sltzungan e1nladen - : . '

Zur Erledlgung 1hrer Aufgaben kann dle SKP Arbaztsgruppen f 
elnsetzten _ ; :

Die SKP konstituiért -siéhT'Selbst;_ Pra51dent, Vlzepra51dentl“'
und Sekretdr bilden den Ausschuss. Dieser erledigt die lau-

fenden. Geschdfte. Die SKP kann dem Ausschuss auch weitere .

Aufgaben iibertragen.

Die SKP hilt 3ahrllcﬁ,ﬁdndestehs‘einé Sitiuﬁg_ab,_Die-Sité
zungen werden durch den ‘Prdsidenten, bei dessen Abwesenheit
durch den Vizeprasidenten einberufen. : '

Die SKP fasst ihre Beschliisse durch ‘absolutes Mehr der anwe-
senden und stimmenden Mitglieder. Bei: Stlmmenglelchhelt gibt
die Stimme des Prasidenten den Ausschlag. Beschliisse kdnnen
auch auf dem Korrespondenzweg gefasst werden.

II. Aufgaben

wichtigsten Aufgaben der SKP sind:

Anregung, Koordination und Forderung der Polarforschung in
der Schweiz auf geeignete Weise.

Wecken des Interesses wvon schweizerischen, insbesondere in
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik tadtigen Instanzen f£fiir
die Polarforschung, besonders wenn diese in der Schweiz
ausgefihrt wird.

Herstellung und Entwicklung von Kontakten zu interessierten
auslandischen Instanzen und internationalen Vereinigungen.

Vertretung der Schweiz in internationalen nichtstaatlichen
Organisationen. : .
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2.5 Unterstiitzung der Bundesbehdrden auf deren Ersuchen: hin be]
internationalen Kontakten, welche eine Polarreg:ion betreffen,

111, Finanzielle Mittel und Entschadigunien

3.1 Die finanziellen Mittel der SKP bestehen aus:

é) den Beitridgen der Konferenz der schweizerischén{fﬁissen—
schaftlichen Akademien Crm MY
b) Vermachtnissen und Schenkungen.

3.2 Die Mitglieder der SKP und die unter 1.2 erwainten biittper~
sonen haben im Rahmen des genehmigten Budgets Anrecht auf:
Ruckerstattung von Auslagen, die ihnen durch den Besuch der
Sitzungen entstehen. : s T

Vom Zentralvorstand der 8NG an der Sitzung vom 29.8.1986 éénehmigt.

Vom Vorstand der SAGW an der Sitzung vom 6.9.1986 genehmigt:

Vom Vorstand der SATW am 17.9.1986 genehmigt.



	Reglement der Schweizerischen Kommission für Polarforschung

